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Auch als direkte Drohung gegen den obersten Gerichtshof  
kann man die Ankündigungen auslegen. Denn dieser hat in 
den vergangenen Monaten wiederholt gegen die Regierung 
entschieden, unter anderem in Fällen, wo es um den Schutz 
von Minderheiten ging. Wenn man Anwälte so einschüch-
tert, dass sie davor zurückschrecken, mit ihren Mandanten 
vor den obersten Gerichtshof  zu ziehen, kann dieser bei 
willkürlichen Fällen von Rechtsberaubung unter dem Vor-
wand der nationalen Sicherheit nicht mehr intervenieren. 

In der Geschichte Sri Lankas gab es bereits zahlreiche sol-
cher Todesschwadronen, besonders von 1986 bis 1990. Eine 
dieser Gruppen hinterließ unter dem Namen Black Cats 
Furcht und Schrecken. Die Zahl der Verschwundenen be-
läuft sich nach offiziellen Schätzungen auf  ca. 30.000. Man 
weiß heutzutage, dass diese Todesschwadronen unter der 
Ägide der Sicherheitskräfte sowie der Polizei fungierten.

Es ist vermutlich kein Zufall, dass am 27. September ein 
Granatenangriff auf das Haus des Rechtsanwalt J.C. Welia-
muna verübt wurde, der dafür bekannt ist, sich für Men-
schenrechte und gegen die Korruption einzusetzen. Wären 

die beiden Granaten explodiert, die auf das Haus geworfen 
wurden, hätten ihnen Mr. Weliamuna und seine gesamte 
Familie zum Opfer fallen können. Trotz des Protests der 
Anwaltskammern wurde bisher niemand wegen dieses An-
griffs festgenommen.

Es ist die Aufgabe der Regierung, gegen diejenigen vor-
zugehen, die unter dem Namen Mahason Balakaya der-
artige Todesdrohungen aussprechen. Die nötigen Unter-
suchungen wird es aber nicht geben, sollte die Regierung 
direkt oder indirekt mit dieser Initiative in Verbindung 
stehen. Nur durch den Nachdruck aller gesellschaftlichen 
Kräfte, darunter die Opposition, die Zivilgesellschaft und 
die internationale Gemeinschaft, kann diese Bedrohung 
aufgedeckt und ausgeschaltet werden.

Aus dem Englischen übersetzt von Elena Krüskemper

Endnote
1Im Sinhala bedeutet Maha Sona “großer Friedhof”, und das Wort Maha-

son bedeutet “der Geist, der den Tod bringt“. Dem Volksmythos zufol-
ge wird jeder sterben, wenn Mahason zuschlägt.

Der Staat als Souverän hat die Pflicht, alle Verbre-
chen zu untersuchen, ganz gleich, ob sie von or-
ganisierten kriminellen Banden, von Terroristen 

oder sogar von staatlichen Behörden verübt werden. Di-
ese Verpflichtung schließt die Notwendigkeit einer kom-
petenten und unparteiischen Strafermittlungsbehörde 
innerhalb des Polizeisystems ein, welche nicht durch Ein-
mischung der Politik korrumpiert oder behindert wird. Es 
herrscht in Sri Lanka die einhellige Meinung, dass die Fä-
higkeit der Polizei bei der Ermittlung von Straftaten viele 
Jahre lang stark durch politische Einflussnahme gemindert 
und beschränkt wurde. Wenn es in den letzten Jahren zu 
organisierten Verbrechen, Terroranschlägen oder illegalen 
Taten von Militär und Polizei kam, hat die Polizei ihre Un-
fähigkeit zu effektiven Ermittlungen bewiesen.

Die Unfähigkeit, effektive Ermittlungen zu gewährleisten, 
ist ein grundsätzliches Versagen des Staates bei der Schaffung 
von Sicherheit für die Bevölkerung. Diese Situation muss sich 
umgehend ändern. Eine UN-Behörde zur Überwachung der 
Menschenrechte kann die Wiederbelebung dieses Systems 
unterstützen; ohne diese Unterstützung gibt es keinen abseh-
baren Weg, wie diese Wiederbelebung gelingen soll.

Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte hat ihre 
Forderung nach der Überwachung von Menschenrechten 
in ihrer Rede an den Menschenrechtsrat vom 10. Dezem-
ber 2007 erneuert:

„Ich war sehr erfreut darüber, Sri Lanka vom 9. bis 12. Ok-
tober auf Einladung des Präsidenten Rajapakse besuchen 

UN-Mission zur Überwachung der 
Menschenrechte erforderlich
Stellungnahme der Asiatischen Menschenrechtskommission 
(Dokumentation)

Die Asiatische Menschenrechtskommission unterstützt vehement den Ruf nach einer 
UN-Mission zur Überwachung der Menschenrechte mit dem Ziel, die stark beschädigte 
Fähigkeit der srilankischen Polizei zur Ermittlung von Straftaten wiederherzustellen.
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zu können, und bin dankbar für den uneingeschränkten 
Zugang zu Regierungsvertretern, politischen Parteien und 
Angehörigen der Zivilgesellschaft, einschließlich der pro-
blembehafteten nördlichen Region Jaffna. Ich bedaure al-
lerdings, nicht die Möglichkeit zu einem Treffen mit Ver-
tretern der Befreiungstiger von Tamil Eelam (LTTE) 
bekommen zu haben, da ich ihnen gern persönlich mei-
ne tiefe Besorgnis über die durch sie verübten schweren 
Verstöße gegen Menschenrechte und humanitäre Gesetze, 
darunter auch die Rekrutierung von Kindersoldaten, die 
Zwangsrekrutierung und Entführung von Erwachsenen 
sowie politische Morde, überbracht hätte.

Während meines Besuchs widmete ich dem Problem der 
Entführung und des Verschwindens von Menschen, von de-
nen in den letzten zwei Jahren alarmierend hohe Zahlen ge-
meldet wurden, besondere Aufmerksamkeit. Zwar hat die 
Regierung auf  mehrere von ihr gestartete Initiativen zur Be-
kämpfung dieses Problems hingewiesen, aber es fehlt noch 
eine angemessene Untersuchung oder glaubhafte öffentliche 
Erklärung zu der großen Mehrheit dieser Fälle. Besorgt bin 
auch über die Sicherheit derjenigen Menschen, die im Rah-
men der Notstandsregelungen in Haft sind, u.a. infolge der 
kürzlich erfolgten massenhaften Festnahmen in Colombo.

Bedauerlicherweise haben die verschiedenen nationalen 
Institutionen und Mechanismen, von denen die Überwa-
chung der Einhaltung der Menschenrechte erwartet wird, 
diesen Schutz nicht in angemessener Weise geliefert. Insbe-
sondere die Menschenrechtskommission von Sri Lanka, die 
bis vor Kurzem einen sehr guten internationalen Ruf  ge-
noss, wurde in ihrer Unabhängigkeit durch Unregelmäßig-
keiten bei der Ernennung ihrer Kommissare beeinträchtigt, 
und die Glaubwürdigkeit ihrer Arbeit hat gelitten. Des Wei-
teren wurden die hohen Erwartungen an die spezielle Unter-
suchungskommission, die vom Präsidenten vor über einem 
Jahr eingesetzt wurde, um in Fällen der Entführung hoch-
rangiger Personen zu ermitteln, nicht erfüllt: keiner der Fälle 
wurde bisher abgeschlossen. Die ehrwürdigen Personen, die 
diese Kommission beobachtet haben, haben ihre Zweifel an 
deren Einhaltung der internationalen Standards geäußert.

In einem stark polarisierten Kontext, wo Informationen 
über Menschenrechte leicht zu Propagandazwecken mani-
puliert werden, gibt es den dringenden Bedarf  eines un-
abhängigen Handlungsträgers, der Informationen über die 
Menschenrechtslage sammelt und öffentlich darüber be-
richtet. Aus diesem Grunde habe ich der Regierung na-
hegelegt, dass sie von der Anwesenheit und der Hilfe der 
OHCHR – mit einem umfassenden Mandat inklusive tech-
nischer Unterstützung und öffentlicher Berichterstattung 
– profitieren könnte. Seit meinem Besuch hat mein Büro 
mit den srilankischen Behörden Gespräche über mögliche 
Modelle, die eine Arbeit der OHCHR vor Ort parallel zu 
den nationalen Strukturen beinhalten, aufgenommen. Wir 

konnten uns jedoch nicht auf  eine Formel einigen, durch 
welche eine unabhängige, öffentliche Berichterstattung der 
OHCHR gewährleistet werden könnte. Die OHCHR wird 
ihre Unterstützung der Behörden bei der Stärkung des nati-
onalen Menschenrechtssystems fortsetzen, ohne dass aller-
dings die Lücke beim Schutz der Menschenrechte in diesem 
Rahmen geschlossen werden könnte.“

Phantomschmerz und Schutz der 
Menschenrechte

Phantomschmerz entsteht, wenn man das Gefühl hat, dass 
ein amputiertes oder fehlendes Körperglied noch am Körper 
befestigt ist und sich in Übereinstimmung mit den anderen 
Körperteilen bewegt. Die Erklärung der srilankischen Re-
gierung, sie verfüge über adäquate lokale Mechanismen zur 
Untersuchung von Menschenrechtsverstößen spiegelt eine 
ähnliche Haltung wieder. Das jüngste Beispiel dafür ist die 
Erklärung des Ministers für Katastrophenmanagement und 
Menschenrechte, Mahinda Samarasinghe. Wo sind diese Me-
chanismen, möchte man fragen, und die Antwort würde sich 
nicht unterscheiden von der Antwort eines Amputierten, der 
das Gefühl hat, dass sein Bein oder Arm noch immer exi-
stiere. Aber wie das fehlende Glied existiert ein glaubwürdiger 
Mechanismus zur Ermittlung schlicht und einfach nicht.

Die Amputation eines Mechanismus zur Untersuchung 
von Menschenrechtsverstößen war ein langer Prozess, an 
dem Notstandsregelungen, Anti-Terror-Gesetze und die 
gezielte Zerschlagung elementarer Institutionen der öffent-

lichen Verwaltung – einschließlich des Justizwesens – mit-
gewirkt haben. Die Massenmorde von 1971 und zwischen 
1986 und 1990 im Süden des Landes und die fortwähren-
de Unterdrückung im Norden und Osten von 1978 bis heu-
te erforderten, dass mutmaßliche Menschenrechtsverlet-
zungen nicht untersucht werden, da solche Untersuchungen 
im Militär zu Unruhe führen und somit die Stabilität der 
herrschenden Regime gefährden würden. Die Einschrän-
kungen der Ermittlungen zogen natürlich das Strafverfol-
gungssystem unter der Führung der Generalstaatsanwalt-
schaft in Mitleidenschaft, die oft mit dazu beitragen musste, 
dass die Täter verborgen bleiben und straffrei ausgehen. 
Die Unabhängigkeit der Justiz wurde von dem durch die 
Präsidentschaft ausgeübten Druck sowie auch von gesetz-
lichen Beschränkungen durch verschiedene Verfassungs-
änderungen und Notstandsgesetze zerstört.

Der ehemalige Oberste Richter K.M.M.B. Kulatunga erin-
nert an eine Zeit, als Sri Lanka sehr wohl über ein kompe-
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tentes System der Strafverfolgung innerhalb der Polizei ver-
fügte, sogar für die Verfolgung sehr schwerer Verbrechen, 
wie sie in vielen Gesetzesblättern berichtet werden. Darun-
ter waren politische Fälle wie die Ermordung des Premier-
ministers S.W.R.D. Bandaranaike und der missglückte Staats-
streich von 1962. Dieses System wurde jedoch weitgehend 
untergraben, um außergerichtliche Hinrichtungen, Entfüh-
rungen und Folter durch die Polizei sowie militärische und 
paramilitärische Einheiten in großem Maßstab zu ermögli-
chen. Heute ist das System nicht in der Lage, auch nur die 
gewöhnlichen Verbrechen zu untersuchen, ganz zu schwei-
gen von jenen Verbrechen, die unter Mitwissen politischer 
Autoritäten zu militärischen Zwecken verübt werden. Diese 
schlimme Lage zeigt sich in der fortwährenden Ermordung 
von Personen in Polizeigewahrsam, wenn diese angeblich 
Granaten auf  Polizeibeamte werfen, während sie nach ver-
steckten Gegenständen abgesucht werden. Diese Fälschung 
von Informationen, die jedem vernünftigen Menschen 
höchst lächerlich erscheinen muss und die mit dem Ziel er-
folgt, von staatlichen Behörden begangene Verbrechen zu 
rechtfertigen, wird von Leuten im Dienste des unabhängigen 
Staates Sri Lanka, und in dessen Namen, mit Unterstützung 
ihrer Propagandaeinheiten zur Verfügung gestellt.

Der Phantomschmerz bei Strafermittlungen in Sri Lan-
ka zeigt sich täglich in vielen Erklärungen durch verschie-
denste Propagandaeinheiten wie das „Friedenssekretariat“, 
das Genfer Konsulat, das Ministerium für Katastrophenma-
nagement und Menschenrechte, das Verteidigungsministeri-
um und sogar im Namen des Präsidenten. Die Behauptung, 
es existiere ein kompetentes und glaubwürdiges System der 
Strafverfolgung wird vorgeschoben, um einerseits die Un-
fähigkeit und Verweigerung einer Ermittlung von Men-
schenrechtsverstößen zu vertuschen, und andererseits, um 
jeglichen Forderungen entgegenzuwirken, wonach die Re-
gierung von Sri Lanka sich durch die internationale Ge-
meinschaft vermittels einer Überwachung der Menschen-
rechte durch die Vereinten Nationen helfen lassen soll. Die 
‚Phantomschmerz’-Mentalität verhindert die Findung von 
echten Lösungen für die echten Probleme, die Sri Lanka zu 
einem der gesetzlosesten Orte der Welt machen.

In den vergangenen zehn Jahren hat die Asiatische Men-
schenrechtskommission konsequent auf die Art und Weise 
hingewiesen, wie das srilankische Strafverfolgungssystem 
seine Funktionalität eingebüßt hat (s. www.ahrchk.net/pub 
– Sri Lanka‘s Dysfunctional Criminal Justice System). Solange die 
Situation sich nicht ändert, wird das Leben für alle Bürger 
des Landes ein Alptraum sein. Zu diesem Alptraum gesellt 
sich jetzt der Beschuss der zivilen Bürger durch die LTTE, 
durch Regierungstruppen und anderen paramilitärische 
Gruppen, die sich im Land frei bewegen können. Dieses 
Klima wird selbstverständlich auch von kriminellen Ele-
menten genutzt, um alle Arten von Verbrechen wie z.B. die 
Entführung zur Erpressung von Lösegeld genutzt.

Es ist nicht möglich, mit diesem Phantomschmerz die 
Bevölkerung zu schützen. Je schneller diese Illusion besei-
tigt wird, desto besser für die Menschen in Sri Lanka.

Die Überwachung der Menschenrechte und die 
Unabhängigkeit der Justiz

In der Erwiderung der srilankischen Regierung auf die 
Rede der Hochkommissarin wurde angedeutet, dass eine 
solche Überwachung die Souveränität des Staates Sri Lan-
ka beeinträchtigen würde, und insbesondere die Souverä-
nität der Justiz. Es gibt jedoch überhaupt keinen Wider-
spruch zwischen der Unterstützung bei der Ermittlung von 
Menschenrechtsverstößen durch die UN einerseits und der 
Unabhängigkeit der Justiz andererseits. Die Justiz wird alle 
Befugnisse behalten, die sie derzeit hat, hinsichtlich Un-
tersuchungsverfahren, Hauptverfahren und Revision so-
wie anderer Funktionen gemäß den Gesetzesbüchern und 
Grundrechten. Die Überwachung der Menschenrechte be-
fasst sich damit, wie die Ermittlungen durchgeführt wer-
den, und nicht damit, wie die Gerichte im Rahmen der 
srilankischen Gesetze ihre Arbeit machen. Das einzige 
Problem, mit dem sich die Menschenrechtsbeobachter be-
schäftigen würden, ist das Fehlen solcher Ermittlungen, 
das zurzeit aufgrund der Probleme im Polizeisystem vor-
herrscht. Durch die Inangriffnahme solcher Ermittlungen 
kann die gegenwärtige Ausweglosigkeit beseitigt werden; 
die Polizei wird selbst davon profitieren, wenn die Wahr-
scheinlichkeit politischer Einmischung in die Ermittlungs-
arbeit beseitigt wird. Sobald die Menschenrechtsbeobach-
ter der Vereinten Nationen die Beschränkungen beseitigen, 
die der srilankischen Polizei aus politischen oder anderen 
Gründen auferlegt werden, dann können kompetente sri-
lankische Strafermittler selber tätig werden und ihre verlo-
rene Berufsehre und Würde zurückerlangen.

Deshalb rufen wir die Bürger von Sri Lanka auf, von die-
ser Einladung der UN-Hochkommissarin für Menschen-
rechte Gebrauch zu machen, um eines der Probleme, das 
allen Bürgern in Gestalt eines untauglichen Polizeisystems 
bekannt ist, in Angriff zu nehmen. Dem Land bietet sich 
hier eine Gelegenheit, mit einem Problem aufzuräumen, 
das die Nation seit mehreren Jahrzehnten quält. Wenn die 
Strafverfolgung im Land neu belebt wird, werden die Men-
schen mit solch massiven Problemen wie Korruption um-
gehen können. Korruption bekämpfen bedeutet nicht, die 
staatliche Souveränität zu bekämpfen, sondern sie zu ver-
teidigen. Es ist ganz klar, dass das, worum sich die Geg-
ner der Überwachung der Menschenrechte sorgen, nicht 
die Verteidigung der Souveränität des Staates Sri Lanka ist, 
sondern die Verteidigung eines schlechten Polizeisystems, 
des Amtsmissbrauchs und der massiven Korruption, die 
das Land beherrschen.

Aus dem Englischen übersetzt.


